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Sitz der Unternehmen: 
 
Vodafone GmbH 
Ferdinand-Braun-Platz 1 
D-40549 Düsseldorf 
Postfach: D-40543 Düsseldorf 
 
Geschäftsführer:innen: 
Philippe Rogge (Vorsitzender), Anna Dimitrova, 
Marcel de Groot, Tanja Richter, Alexander Saul, 
Carmen Velthuis, Felicitas von Kyaw  
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Frank Rövekamp  
 
Sitz der Gesellschaft: Düsseldorf,  
Amtsgericht Düsseldorf, HRB 38062 
WEEE-Reg.-Nr.: DE 91435957 

 
 
Vodafone West GmbH 
Ferdinand-Braun-Platz 1 
D-40549 Düsseldorf 
 
 
Geschäftsführer:innen: 
Marcel de Groot, Carmen Velthuis, Ulrich Irnich 
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Stefanie Reichel  
 
 
 
Sitz der Gesellschaft: Düsseldorf,  
Amtsgericht Düsseldorf, HRB 95209 
Steuernummer: 103/5700/2180 

 
 
Vodafone Deutschland GmbH 
Betastr. 6-8 
D-85774 Unterföhring 
 
 
Geschäftsführer:innen: 
Marcel de Groot, Carmen Velthuis  
 
 
 
 
Sitz der Gesellschaft: Unterföhring,  
Amtsgericht München, HRB 145 837 
 

 

Diese Kabelschutzanweisung gilt für die Vodafone 
West GmbH, nachfolgend „Betreiber“ genannt. 

„Telekommunikationslinien (TK-Linien)“ sind unter- 
oder oberirdisch geführte feste Übertragungswege 
(Telekommunikationskabelanlagen) einschließlich 
deren Zubehör wie Schalt-, Verstärker- oder 
Verzweigungseinrichtungen, Masten und 
Unterstützungen, Kabelschächte und Rohre. In 
einigen Publikationen ist auch der Begriff 
„Telekommunikationsanlagen (TK-Anlagen)“ 
gebräuchlich. Dieser Begriff wird auch in dieser 
Kabelschutzanweisung genutzt.  

TK-Anlagen können bei Arbeiten jeder Art, die in Ihrer 
Nähe am oder im Erdreich durchgeführt werden, leicht 
beschädigt werden. Durch solche Beschädigungen 
wird der für die Öffentlichkeit wichtige 
Kommunikationsdienst des Betreibers erheblich 
gestört. Beschädigungen von 
Kommunikationsanlagen sind nach Maßgabe der 
§§316b und 317 StGB strafbar und zwar auch dann, 
wenn sie fahrlässig herbeigeführt werden. Außerdem 
ist derjenige, der für die Beschädigung verantwortlich 
ist, dem Betreiber zum Schadensersatz verpflichtet. Es 
liegt daher im Interesse aller, die solche Arbeiten 
durchführen, äußerste Vorsicht walten zu lassen und 
insbesondere folgendes genau zu beachten, um 
Beschädigungen zu vermeiden: 

(1) Vor der Aufnahme von Arbeiten am oder im Erdreich 
ist es notwendig, bei der  

Planauskunft Vodafone: 

https://immobilienwirtschaft.vodafone.de/ 
partner-der-immobilienwirtschaft/kontakt-
planauskunft/planauskunft.html 

die Bestandspläne abzufordern. 

(2) Vorsicht beim Aufgraben! Zuerst die Lage der TK-
Anlagen feststellen! Ggf. Suchschachtung! 

(3) Kabel der Betreiber werden nicht nur im öffentlichen 
Grund, sondern auch im privaten Grund (z.B. Felder, 
Wiesen, Waldstücke) geführt. Die Kabel liegen 
gewöhnlich in einer Tiefe von 30 cm bis 100 cm. 
Speziell gekennzeichnete Nano-Trench®-Kabel 
befinden sich in einer Tiefe von 6 cm bis 10 cm. Eine 
abweichende Tiefenlage ist wegen Kreuzungen mit 
anderen Anlagen, infolge nachträglicher 
Veränderungen der Deckung durch Straßenumbauten 
und aus anderen Gründen möglich. Die Kabel können 
in Kunststoffrohre oder Betonformsteine eingezogen, 
mit Schutzeinrichtungen (z.B. Schutzhauben, 
Mauersteinen) abgedeckt und durch ein Trassenband 
gekennzeichnet oder frei im Erdreich verlegt sein. 

(4) Rohre, Formsteine, Abdeckungen und Trassenband 
schützen die Kabel nicht gegen mechanische 
Beschädigungen. Sie sollen die Aufgrabenden 
lediglich auf das Vorhandensein von Kabeln 
aufmerksam machen (Warnschutz). 

(5) Telekommunikationskabel, bei denen die Grenzwerte 
nach DIN VDE 0800, Teil 3 überschritten werden, ist bei 
Beschädigung eine Gefährdung der damit in 
Berührung kommenden Personen nicht 
auszuschließen. 

(6) Bei einer Beschädigung von Glasfaserkabel ist Vorsicht 
geboten. Hier kann es beim Hineinblicken in den 
Lichtwellenleiter zu einer Gefährdung des Auges 
kommen. 

(7) Bei Erdarbeiten in der Nähe von TK-Anlagen dürfen 
spitze oder scharfe Werkzeuge (z. B. Bohrer, 
Spitzhacke, Spaten, Stoßeisen) als auch schlagende 
Werkzeuge (z.  B. Krampen) nur so gehandhabt werden, 
dass Beschädigungen sicher ausgeschlossen sind. Für 
weiterführende Arbeiten sind nur stumpfe Geräte 
(z. B. Schaufeln) zu verwenden. Damit Abweichungen 
der Kabellage oder mit breiteren Kabelkanälen 
gerechnet werden muss, sind die gleichen 
Verhaltensmaßnahmen auch in einer Breite bis zu 
50 cm links und rechts der bezeichneten Kabellage zu 
beachten. 
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(8) Sprengungen in Schutzzonen von TK-Anlagen sind 
nur mit Wissen der regional zuständigen Service-
Mitarbeiter und nach deren Angaben durchzuführen! 
Eine Beschädigung muss ausgeschlossen werden. 

(9) Müssen TK-Anlagen im Zuge von Arbeiten 
vorübergehend frei gelegt werden, so sind sie für die 
Dauer des Freiliegens wirksam vor Beschädigungen zu 
schützen. Um Beschädigungen an den Bauteilen im 
weiterführenden Versorgungsnetz zu verhindern, 
muss der Bauausführende seine Arbeiten so 
ausrichten, dass die Versorgungslinien weder durch 
Last noch durch Zug (Innenleiterzurückziehung) 
beschädigt werden. 

(10) In Gräben, in denen Kabel freigelegt worden sind, ist 
die vorherige Lage und der ursprünglich vorgefundene 
Zustand der TK-Anlage bestmöglich 
wiederherzustellen. Verrohrungen, Schutz-
abdeckungen und Trassenwarnband sind wieder 
herzustellen. Beim Schließen des Grabens ist die Erde 
zunächst nur bis in die Höhe des Kabelauflagers zu 
verfüllen und zu verdichten. Das Kabel ist auf einer 10 
cm hohen, verdichteten, glatten Schicht aus loser, 
steinfreier Erde aufzubringen. Die neue Schicht über 
dem Kabel ist zunächst vorsichtig mit einem 
hölzernen Flachstampfer zu verdichten. Falls sich der 
Bodenaushub zum Wiedereinbau nicht eignet, ist 
gesiebter Sand zu verwenden. 

(11) Auf freiliegenden oder freigelegten 
Telekommunikationskabeln ist grundsätzlich nichts 
abzustellen. 

(12) Bei Erdarbeiten ist die ausführende Firma oder Person 
verpflichtet, alle gebotene Sorgfalt aufzuwenden, um 
einer Beschädigung von TK-Anlagen vorzubeugen. 

(13) Die Anwesenheit eines Beauftragten des Betreibers an 
der Aufgrabungsstelle hat keinen Einfluss auf die 
Verantwortlichkeit des Aufgrabenden. Der 
Aufgrabende ist weiterhin voll verantwortlich. Der 
Beauftragte des Betreibers hat keine 
Anweisungsbefugnis gegenüber den Arbeitskräften 
der die Aufgrabungen durchführenden Firma. 

(14) Kennzeichnung und Vermarkungseinrichtungen (wie 
z. B. Kabelmerksteine, -pflöcke, -scheiben oder -pfähle 
und eingegrabene Elektronik-Marker) sind 

Bestandteile der TK-Anlagen. Sie sind wichtige 
Fixpunkte für die Vermessung und für das wieder 
Auffinden der TK-Anlagen im Störungsfall. 
Oberirdische Vermarkungselemente müssen ständig 
sichtbar und zugänglich gehalten werden. 

(15) Jede unbeabsichtigte Freilegung von TK-Anlagen des 
Betreibers ist unverzüglich und auf dem schnellsten 
Wege zu melden. Freigelegte Kabel sind zu sichern 
und vor Beschädigung und Diebstahl zu schützen. Die 
Erdarbeiten sind an Stellen mit unbeabsichtigt 
freigelegten Kabeln bis zum Eintreffen des 
Beauftragten des Betreibers einzustellen. 

Besonderheiten Vodafone 
 

(1) Beim Vorhandensein von HDD-Bohrungen 
(Spülbohrungen) in den Betreiber-Plänen ist von Ihnen 
das entsprechende Bohrprotokoll bei der 
Planauskunft unter Angabe der Anfragenummer und 
der HDD-Kennung (SBW-Nr.) anzufordern, da 
Abweichungen von der Regelverlegetiefe vorliegen. 

(2) Die in den Plänen vermerkten Maße (nicht die 
zeichnerische Darstellung der Trassen) geben einen 
Anhalt für die Lage der dargestellten 
Telekommunikationsanlagen. Alle Maße sind in 
Metern vermerkt. 

(3) Zu in den Plänen angegebenen Messpunkten können 
die Koordinatentabellen bei Vodafone unter Angabe 
der Anfragenummer abgerufen werden. 

(4) Nano-Trench® stellt eine Sonderbauweise dar, mit 
einer Verlegung von Glasfasern in Mindertiefe. Je nach 
Straßenaufbau werden Tiefen von 6 - 10 cm erreicht. 

  



BITTE BEACHTEN:  
UPDATE UMFANG DER PLANAUSKUNFT 
 

Anweisung zum Schutze unterirdischer Anlagen 
bei Arbeiten Anderer (Kabelschutzanweisung)
   

 
 
 

Sitz der Unternehmen: 
 
Vodafone GmbH 
Ferdinand-Braun-Platz 1 
D-40549 Düsseldorf 
Postfach: D-40543 Düsseldorf 
 
Geschäftsführer:innen: 
Philippe Rogge (Vorsitzender), Anna Dimitrova, 
Marcel de Groot, Tanja Richter, Alexander Saul, 
Carmen Velthuis, Felicitas von Kyaw  
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Frank Rövekamp  
 
Sitz der Gesellschaft: Düsseldorf,  
Amtsgericht Düsseldorf, HRB 38062 
WEEE-Reg.-Nr.: DE 91435957 

 
 
Vodafone West GmbH 
Ferdinand-Braun-Platz 1 
D-40549 Düsseldorf 
 
 
Geschäftsführer:innen: 
Marcel de Groot, Carmen Velthuis, Ulrich Irnich 
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Stefanie Reichel  
 
 
 
Sitz der Gesellschaft: Düsseldorf,  
Amtsgericht Düsseldorf, HRB 95209 
Steuernummer: 103/5700/2180 

 
 
Vodafone Deutschland GmbH 
Betastr. 6-8 
D-85774 Unterföhring 
 
 
Geschäftsführer:innen: 
Marcel de Groot, Carmen Velthuis  
 
 
 
 
Sitz der Gesellschaft: Unterföhring,  
Amtsgericht München, HRB 145 837 
 

 

Erreichbarkeit der Planauskunft 

E-Mail (nicht für Plananfragen): 
UM.Planauskunft@Vodafone.com 

Anschrift (nicht für Plananfragen): 
Vodafone West GmbH 
Planauskunft 
Ferdinand-Braun-Platz 1 
D-40543 Düsseldorf 

Website: 
https://immobilienwirtschaft.vodafone.de/ 
partner-der-immobilienwirtschaft/kontakt-
planauskunft/planauskunft.html 

Meldung von Kabelschäden 
und anderen Vorkommnissen: 
 
Vodafone West  
(für NRW, Hessen und BW) 

 
Telefon: 0800 888 87 19 
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Kabelschacht mit Nummer

Abzweigkasten mit Nummer 

Batterieschacht mit Nummer

Verstärkerpunkt-Gehäuse
(VrP-Gehäuse)

VrP-Gehäuse in einer 
Litfaßsäule

VrP-Gehäuse mit  
Einspeisepunkt

Muffentrog 

Rohrtrassenende 

Rohrtrassenunterbrechung

Rohrtrassenunterbrechung 
mit Montagegrube

Säule

Verbindungsstelle

Fitting/Rohrverbinder 

Rohrtrasse

Erdkabeltrasse 

Oberirdische Kabeltrasse 

Nano-Trench®

Schutzrohr (DN 100) mit
Längenangabe in Pfeilrichtung

Schutzrohr (ON 50) mit
Längenangabe in Pfeilrichtung

Anzahl Rohre DN 100 (Länge in
Meter). Der Unterstrich gibt die
Lage in der Trasse an.

Anzahl der Rohre DN 40 mit
Kennzeichnungsmerkmalen
(Länge in Meter).

Hauseinführung

Symbolverzeichnis – Trassen

HDD-Bohrungen mit 
Informationen über  
Abschnitt, Länge und  
Anzahl der Rohre, sowie  
der Bauwerksnummer 
der Bohrung
SBW-1311B -001 
entspricht der Nr.
des Bohrprotokoll,  bzw. 
Bohrprofil

Messpunkt mit 
Koordinatenpunkt-Nr. 
Koordinatentabelle  
anfordern

HDD-Bohrung
(Spülbohrung)
Ggf. Bohrprotokoll 
anfordern

Länge von A bis B
Beachte 

Schnittzeichnung
(HDD-84,5-4XDN125)

SBW-1311B-001

A1 B1



Symbolverzeichnis – Telekom-Legenden

Kabelschacht mit einem Deckel

Kabelkanal aus 2 x 3
Kunststoffrohren DN 100

Kabelschacht mit zwei Deckeln

Kabelkanal aus zwei 
Formsteinen

Abzweigkasten (AzK)

Zwei Kabel und vier Leerrohre 
DN 40 in einer Trasse

Zwei Formsteine und Rohr 
aus Halbschalen

Unterbrechungstelle in einer 
Kabelrohranlage

Teilweise abgebrochener 
Kabelschacht

Rohrende, ab hier liegt das 
Kabel als Erdkabel

Erdkabel, abgedeckt durch  
Mauerziegel oder Abdeckplatten

Erdkabel, abgedeckt durch  
Mauerziegel oder Abdeckhauben

Zwei Kabel mit Trassenband

Zwei Schutzrohre ab der Strichlinie 
in Pfeilrichtung 6,5m lang

Kennzeichnung der Einmessachse
durch eine Strichlinie, auf die 
Abstandsmaße bezogen sind

Hinweis auf Gefährdung durch 
Einspeisung, der Grenzwert nach
VDE 800 wird überschritten
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Kupplung

Abzweiger

Kreuzung mit Starkstromkabel

Kreuzung mit Rohrleitung für  
flüssige oder gasförmige Stoff

Hier befindet sich ein Kabelring

Totes Kabel

Muffentrog

Kabelmerksteine

Verstärkerpunkt

Einspeisepunkt (220V)

Übergabepunkt

Verstärkerstelle

Empfangsstelle

Abkürzungsverzeichnis - Oberflächenmerkmale

Ackk Ackerkante
Betk Betonkante
Bw Bahnwärterhaus
Gy Gully
OT Ortstafel
Tkst Tankstelle
VP Vermessungspunkt
Wgw Wegweiser
Wgk unreg unregelmäßige Wegkante
Bdst Bordstein
Bmr Baumreihe
Fbk  Fahrbahnkante
Hy Hydrant
Rwg Radweg
TP  Trigonometrischer Punkt
Wgrd Wegrand
unbest Wgk  Unbestimmte Wegkante


	Diese Kabelschutzanweisung gilt für die Vodafone West GmbH, nachfolgend „Betreiber“ genannt.
	„Telekommunikationslinien (TK-Linien)“ sind unter- oder oberirdisch geführte feste Übertragungswege (Telekommunikationskabelanlagen) einschließlich deren Zubehör wie Schalt-, Verstärker- oder Verzweigungseinrichtungen, Masten und Unterstützungen, Kabe...
	TK-Anlagen können bei Arbeiten jeder Art, die in Ihrer Nähe am oder im Erdreich durchgeführt werden, leicht beschädigt werden. Durch solche Beschädigungen wird der für die Öffentlichkeit wichtige Kommunikationsdienst des Betreibers erheblich gestört. ...
	(1) Vor der Aufnahme von Arbeiten am oder im Erdreich ist es notwendig, bei der
	Planauskunft Vodafone:
	https://immobilienwirtschaft.vodafone.de/ partner-der-immobilienwirtschaft/kontakt-planauskunft/planauskunft.html
	die Bestandspläne abzufordern.
	(2) Vorsicht beim Aufgraben! Zuerst die Lage der TK-Anlagen feststellen! Ggf. Suchschachtung!
	(3) Kabel der Betreiber werden nicht nur im öffentlichen Grund, sondern auch im privaten Grund (z.B. Felder, Wiesen, Waldstücke) geführt. Die Kabel liegen gewöhnlich in einer Tiefe von 30 cm bis 100 cm. Speziell gekennzeichnete Nano-Trench®-Kabel befi...
	(4) Rohre, Formsteine, Abdeckungen und Trassenband schützen die Kabel nicht gegen mechanische Beschädigungen. Sie sollen die Aufgrabenden lediglich auf das Vorhandensein von Kabeln aufmerksam machen (Warnschutz).
	(5) Telekommunikationskabel, bei denen die Grenzwerte nach DIN VDE 0800, Teil 3 überschritten werden, ist bei Beschädigung eine Gefährdung der damit in Berührung kommenden Personen nicht auszuschließen.
	(6) Bei einer Beschädigung von Glasfaserkabel ist Vorsicht geboten. Hier kann es beim Hineinblicken in den Lichtwellenleiter zu einer Gefährdung des Auges kommen.
	(7) Bei Erdarbeiten in der Nähe von TK-Anlagen dürfen spitze oder scharfe Werkzeuge (z.(B. Bohrer, Spitzhacke, Spaten, Stoßeisen) als auch schlagende Werkzeuge (z. (B. Krampen) nur so gehandhabt werden, dass Beschädigungen sicher ausgeschlossen sind. ...
	(8) Sprengungen in Schutzzonen von TK-Anlagen sind nur mit Wissen der regional zuständigen Service-Mitarbeiter und nach deren Angaben durchzuführen! Eine Beschädigung muss ausgeschlossen werden.
	(9) Müssen TK-Anlagen im Zuge von Arbeiten vorübergehend frei gelegt werden, so sind sie für die Dauer des Freiliegens wirksam vor Beschädigungen zu schützen. Um Beschädigungen an den Bauteilen im weiterführenden Versorgungsnetz zu verhindern, muss de...
	(10) In Gräben, in denen Kabel freigelegt worden sind, ist die vorherige Lage und der ursprünglich vorgefundene Zustand der TK-Anlage bestmöglich wiederherzustellen. Verrohrungen, Schutz-abdeckungen und Trassenwarnband sind wieder herzustellen. Beim S...
	(11) Auf freiliegenden oder freigelegten Telekommunikationskabeln ist grundsätzlich nichts abzustellen.
	(12) Bei Erdarbeiten ist die ausführende Firma oder Person verpflichtet, alle gebotene Sorgfalt aufzuwenden, um einer Beschädigung von TK-Anlagen vorzubeugen.
	(13) Die Anwesenheit eines Beauftragten des Betreibers an der Aufgrabungsstelle hat keinen Einfluss auf die Verantwortlichkeit des Aufgrabenden. Der Aufgrabende ist weiterhin voll verantwortlich. Der Beauftragte des Betreibers hat keine Anweisungsbefu...
	(14) Kennzeichnung und Vermarkungseinrichtungen (wie z.(B. Kabelmerksteine, -pflöcke, -scheiben oder -pfähle und eingegrabene Elektronik-Marker) sind Bestandteile der TK-Anlagen. Sie sind wichtige Fixpunkte für die Vermessung und für das wieder Auffin...
	(15) Jede unbeabsichtigte Freilegung von TK-Anlagen des Betreibers ist unverzüglich und auf dem schnellsten Wege zu melden. Freigelegte Kabel sind zu sichern und vor Beschädigung und Diebstahl zu schützen. Die Erdarbeiten sind an Stellen mit unbeabsic...
	Besonderheiten Vodafone
	(1) Beim Vorhandensein von HDD-Bohrungen (Spülbohrungen) in den Betreiber-Plänen ist von Ihnen das entsprechende Bohrprotokoll bei der Planauskunft unter Angabe der Anfragenummer und der HDD-Kennung (SBW-Nr.) anzufordern, da Abweichungen von der Regel...
	(2) Die in den Plänen vermerkten Maße (nicht die zeichnerische Darstellung der Trassen) geben einen Anhalt für die Lage der dargestellten Telekommunikationsanlagen. Alle Maße sind in Metern vermerkt.
	(3) Zu in den Plänen angegebenen Messpunkten können die Koordinatentabellen bei Vodafone unter Angabe der Anfragenummer abgerufen werden.
	(4) Nano-Trench® stellt eine Sonderbauweise dar, mit einer Verlegung von Glasfasern in Mindertiefe. Je nach Straßenaufbau werden Tiefen von 6 - 10 cm erreicht.
	Erreichbarkeit der Planauskunft
	E-Mail (nicht für Plananfragen): UM.Planauskunft@Vodafone.com
	Anschrift (nicht für Plananfragen): Vodafone West GmbH Planauskunft Ferdinand-Braun-Platz 1 D-40543 Düsseldorf
	Website: https://immobilienwirtschaft.vodafone.de/ partner-der-immobilienwirtschaft/kontakt-planauskunft/planauskunft.html



